
 

 

Einladung zur Gemeindeversammlung  
vom Donnerstag, 10. Dezember 2020, um 20.00 Uhr 

in der Mehrzweckhalle Tribüne Gurmels 

 

Traktandenliste: 
1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 8. Oktober 2020 

2. Sanierung Dach und Fassade beim ehemaligen Schulhaus Guschelmuth; Objektkredit  

3. OS Gurmels, Anschaffung Schulmobiliar; Objektkredit  

4. Ersatz Beleuchtung Fussballplatz, Sportweg, Gurmels; Objektkredit 

5. Katholische Pfarrei Gurmels, Neubau Aufbahrungshalle, Beteiligung der Gemeinde; 
Objektkredit  

6. Grob- und Feinerschliessung Kanalisation Forneyweg, Gurmels; Objektkredit  

7. Erschliessung Stäpfacker, Liebistorf; Objektkredit     
8. Erschliessung Bulliardhöhe-West, Gurmels; Objektkredit 

9. Sanierungen Gemeindestrassen in den Jahren 2021 und 2022; Rahmenkredit  

10. Sanierungen Waldwege in den Jahren 2021 - 2024; Rahmenkredit  

11. Budget 2021; Genehmigung  

12. Finanzreglement; Genehmigung  

Fortsetzung Traktanden auf Seite 2 

In der Halle können die Hygiene- und Verhaltensregeln des Bundes und des Kantons Frei-
burg eingehalten werden. Im Zugangsbereich und innerhalb der Mehrzweckhalle gilt eine 
Maskenpflicht! Wir bitten die Bevölkerung, auf grössere Menschenansammlungen sowohl 
vor wie auch nach der Gemeindeversammlung zu verzichten. Der Apéro nach der Gemeinde-
versammlung findet nicht statt. 
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Das Protokoll der letzten Gemeindeversammlung liegt zur Einsichtnahme auf der Gemeindeverwaltung öffentlich auf. Die Un-
terlagen zur Gemeindeversammlung können auf Verlangen zugestellt oder auf unserer Webseite www.gurmels.ch unter der 
Rubrik Politik/Gemeindeversammlung heruntergeladen werden. 
 

An der Gemeindeversammlung sind gemäss Art. 9 des GG alle Aktivbürger/-innen stimmberechtigt, welche ihren politischen 
Wohnsitz in der Gemeinde haben. 
 

Die Gemeindeversammlung ist öffentlich. Nicht stimmberechtigte Personen nehmen an dem für sie speziell reservierten Ort 
Platz. 

Die Bevölkerung hat vor der Gemeindeversammlung (19.15 Uhr bis 20.00 Uhr) die Möglichkeit, 
das heute im Einsatz stehende Mobiliar mit dem evaluierten Schultisch 5171 und Stuhl 2100 zu 
vergleichen. In der Mehrzweckhalle wird je ein Exemplar zum "Probesitzen" bereitstehen (siehe 
Traktandum 3). 
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1.  Protokoll der Gemeindeversammlung vom 8. Oktober 2020 
 
Auszug aus dem Gemeindeversammlungsprotokoll 
 
Ort und Zeit Donnerstag, 8. Oktober 2020, 20.00 Uhr, Mehrzweckhalle Tribüne Gurmels 
 
Teilnehmende 
Aktivbürger 44 Stimmberechtigte 
 
Vorsitz Daniel Riedo, Gemeindepräsident 
 
Protokoll Gabriel Schmutz, Gemeindeschreiber 
 
Die Gemeindeversammlung: 
 
• verabschiedet das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2019; 

• genehmigt die zusätzlichen Abschreibungen von Fr. 2’189’412.80 und die Jahresrechnung 2019 
(LR) mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 6’620.05; 

• genehmigt den Projektkredit von Fr. 275’000.00 für die Anschaffung der Modulcontainer für die Auf-
stockung des zweiten Klassenzimmers bei der Schulanlage in Liebistorf; 

• genehmigt den Projektkredit von Fr. 303’000.00 für den Ersatz der bestehenden Ölheizung durch 
eine Wärmepumpe mit Erdsonden in der Zivilschutzanlage am Sportweg in Gurmels; 

• genehmigt die Statuten des Abwasserverbandes für das Einzugsgebiet der Sonnaz und der 
Crausaz; 

• legt die Anzahl der Gemeinderatsmitglieder für die Legislaturperiode 2021 - 2026 auf sieben fest. 
 
Das Protokoll wird nicht verlesen. Es kann ab sofort auf der Website der Gemeinde oder bei der Ge-
meindeverwaltung Gurmels eingesehen werden. Mehrere Exemplare liegen vor Beginn der Gemeinde-
versammlung in der Mehrzweckhalle zur Einsichtnahme auf. 

Antrag des Gemeinderates 
Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 8. Oktober 2020 wird genehmigt. 

2. Sanierung Dach und Fassade beim ehemaligen Schulhaus Guschelmuth; 
Objektkredit 

 
1. Ausgangslage 

 
Seit einiger Zeit machen die Mieter und Nutzer auf den schlechten Zustand des Daches im ehemaligen 
Schulhaus aufmerksam. Im Winter fällt Schnee durch das undichte und unisolierte Dach und bleibt auf 
dem Estrichboden liegen. Der Dachaufbau besteht nur aus den Balken, einer Ziegel-Lattung und den 
Ziegeln. Es fehlen sämtliche Abdichtungen, das Unterdach, die Dampfsperre, die Isolation usw. Eben-
falls sind sehr viele Nester von Wespen sowie von anderen Insekten an den Balken vorzufinden. Vögel 
können sich ungehindert einnisten und Fliegen dringen durch die fehlenden Abdichtungen und Isolation 
im Dach sowie bei der Fassade problemlos in die Wohnungen vor. Letzteres wurde bereits mehrfach 
von den Mietern gemeldet. 
Infolge der Jahreswechsel und somit ständigen Temperaturschwankungen (Feuchtigkeit, Trockenheit, 
Kälte usw.) können Material, Gegenstände, Schränke oder Möbel unmöglich im Estrich gelagert oder 
deponiert werden resp. dieser Estrich ist nicht als solcher nutzbar. 
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2. Fortsetzung 
 
2. Projektbeschrieb 
 
 Durch die Sanierung des Daches und der Fassade wird die gesamte Gebäudehülle isoliert und abge-
dichtet. Zeitgleich wird das Studio im Dachgeschoss etwas vergrössert und dem heutigen Standard an-
gepasst. Ebenfalls können nutzbare und abschliessbare Estrichabteile eingebaut werden, welche den 
Mietern und Nutzern zu Diensten kommen.  
 Nach einer Besichtigung und Beurteilung der Liegenschaft wurde vom Architekturbüro PeC Architecture 
SA in Courtepin bei ortsansässigen Unternehmen Offerten eingeholt. 

 
3. Baukosten  
 
 Die Sanierung des Daches und der Fassade erfordert Investitionen im Umfang von Fr. 225'000.00 (inkl. 
MwSt).  

 

3. OS Gurmels, Anschaffung Schulmobiliar; Objektkredit 
 
1. Ausgangslage 
 
Die Pulte und Stühle der Schülerinnen und Schüler (SuS) sind über 30-jährig. Dieses Mobiliar ist in-
zwischen in einem schlechten Zustand, zudem kann die Sitzposition der SuS nur noch selten korrekt ein-
gestellt werden. 
 
Die Arbeitsgruppe OS Gurmels, bestehend aus Mitarbeitenden Hausdienst / Bauverwaltung sowie Lehr-
personen und Gemeinderäte Ressort Bildung, besuchte im Spätsommer 2019 eine Ausstellung der  
3 gängigen Lieferanten für CH-Schulmobiliar in der OS Düdingen, welche selbst daran ist, altes Schul-
mobiliar durch neues zu ersetzen. Nach Begutachtung, Probesitzen, Verstellen der Pulte usw. überzeug-
ten die Produkte der Firma Embru. Diese sind stabil, praktisch und bezüglich Ergonomie durchdacht, 
dadurch für die Klassenzimmer der OS Gurmels durch ihre Bauform sehr gut geeignet. 
In einem nächsten Schritt wurden 4 Pulte und Stühle der Firma Embru in den Klassen mit SuS zusam-
men während mehreren Wochen getestet. 
Alle Lehrpersonen und viele SuS konnten die Pulte und Stühle ausprobieren und haben jeweils ihre Mei-
nungen bekannt gegeben. Beachtet wurden ihrerseits vor allem die Möglichkeiten der Schulmaterial-
Aufbewahrung, die Verstellbarkeit (Höhe, Neigung usw...) sowie die Ergonomie. 
Die getesteten Modelle, der Schultisch 5171 und Stuhl 2100, wurden von den SuS und Lehrpersonen als 
sehr gut befunden.  
 

 

 

 

 

Antrag des Gemeinderates 
Die Gemeindeversammlung genehmigt die Sanierung des Daches und der Fassade beim ehema-
ligen Schulhaus in Guschelmuth.   
 
Bewilligung eines Bruttokredits, inkl. MwSt.       Fr.  225'000.00  

Folgekosten:           
- 2% Zins pro Jahr von Fr. 225‘000.00 Fr. 4’500.00 
- 3% Abschreibung pro Jahr von Fr. 225‘000.00 Fr. 6’750.00 
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3. Fortsetzung 
 
2. Projektbeschrieb 
 
Die Schweizer Firma Embru, seit 1904 am Markt, hat ein entsprechend langjähriges Know-how bei der 
Herstellung von Schulmöbeln. Embru-Möbel sind langlebig, hochwertig und damit auf Umweltverträg-
lichkeit hin angelegt. Nach deren Service-Konzept beträgt die Lebensdauer von Embru-Schulmobiliar 
durchschnittlich 30 bis 40 Jahre. Dies zeigen bei uns im Einsatz stehende Produkte. 
 

-  Schultisch 5171 
 Der Schultisch 5170 zeichnet sich durch seine Gaslift-Höhenverstellung aus. Diese schnelle Hö-

henverstellung lässt einen spontanen Wechsel zwischen Stehen und Sitzen zu und trägt positiv 
zum bewegten Unterricht bei. Das einsäulige Gestell bietet eine uneingeschränkte Beinfreiheit und 
ist stabil. Die Optionen, wie die Möglichkeit der Schrägstellung der Tischplatte oder Doppeltablare 
für das Schulmaterial, runden die Anforderungen an diesen modernen Schultisch ab. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Stuhl 2100 
 Dieser vom Schweizer Produktdesigner Christophe Marchand entwickelte Stuhl ist für die SuS 

selbst höhenverstellbar und ergonomisch auf diese zugeschnitten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bevölkerung hat vor der Gemeindeversammlung (19.15 Uhr bis 20.00 Uhr) die Möglichkeit, 
das heute im Einsatz stehende Mobiliar mit dem evaluierten Schultisch 5171 und Stuhl 2100 zu 
vergleichen. In der Mehrzweckhalle wird je ein Exemplar zum "Probesitzen" bereitstehen. 
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3. Fortsetzung 

 
Aufgrund der heute bekannten und prognostizierten Schülerzahlen ist eine Anschaffung von 250 Stk. 
sinnvoll. Mit dieser Anzahl stehen auch noch einige Pulte und Stühle als Reserve in den nächsten rund 
30 Jahren zur Verfügung. 
 
Die Arbeitsgruppe der OS hat dementsprechend bei der Firma Embru-Werke eine Richtofferte für die 
Anschaffung von 250 Schultische 5171 und Stühle 2100 einverlangt. 
 
Für die Lieferung wird eine Ausschreibung gemäss dem öffentlichen Beschaffungswesen erfolgen. 
 
3. Beschaffungskosten  

 
Die Beschaffung von 250 Pulte und Stühle erfordert eine Investition im Umfang von  
Fr. 250'000.00 (inkl. MwSt).  
 
Die Gemeinden Kleinbösingen und Ulmiz beteiligen sich gemäss der Gemeindeübereinkunft an den Be-
schaffungskosten. 

Antrag des Gemeinderates 
Die Gemeindeversammlung genehmigt die Beschaffung von 250 Pulte und Stühle für die OS Gur-
mels.   
 
Bewilligung eines Bruttokredits, inkl. MwSt.       Fr.  250'000.00  

4. Ersatz Beleuchtung Fussballplatz, Sportweg, Gurmels; Objektkredit 

 
1. Situation 
 
Im Jahr 2019 wurde die Flutlichtanlage beim Hauptspielfeld durch den Fussballclub (FC) Gurmels und 
die Gemeinde Gurmels ersetzt. 
 
Auch die Beleuchtungsanlage beim Trainingsplatz ist in die Jahre gekommen und muss dringend ersetzt 
werden. Einige Masten sind marode und müssen ersetzt werden. Diverse Lampen, Umformer und Zulei-
tungen sind defekt und können nicht mehr ersetzt werden. 
 
Diese Umstände wirken sich sehr stark auf die Trainingssituation des FC Gurmels aus. In den Über-
gangszeiten vom Herbst in den Winter resp. vom Winter in den Frühling ist abends auf dem Trainingsfeld 
der Betrieb nur eingeschränkt möglich, d.h. die meisten Mannschaften des FC Gurmels müssen bei jeder 
Witterung auf dem Hauptfeld trainieren, was wiederum dieses Terrain sehr stark in Mitleidenschaft zieht 
und hohe Kosten verursacht. 
 
2. Kosten  
 
Für den Ersatz der Beleuchtung wird mit folgenden Kosten gerechnet: 
 
Demontage alte Einrichtungen und Installation der neuen Beleuchtung Fr. 122'000.00 
Baumeisterarbeiten Fr. 38'000.00 
TOTAL Fr. 160'000.00 
 

Folgekosten:           
- 2% Zins pro Jahr von Fr. 250‘000.00 Fr.   5’000.00 
- 10% Abschreibung pro Jahr von Fr. 250‘000.00 Fr. 25’000.00 
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4.  Fortsetzung 
 
Der FC Gurmels wird bei der Lotterie Romande ein Gesuch für einen Beitrag stellen. Gemäss den Er-
kenntnissen beim Ersatz der Beleuchtung im Jahr 2019 wird mit einem Beitrag von rund 20%, d.h.  
Fr. 32'000.00 gerechnet. Der FC Gurmels wird sich zudem mit einem Drittel an den Kosten beteiligen. 
 
Zudem erfolgen auch Abklärungen mit der Groupe E bezüglich einer Beteiligung im Rahmen des För-
derprogramms "effeSPORT". 

5.  Katholische Pfarrei Gurmels, Neubau Aufbahrungshalle;  
Beteiligung der Gemeinde; Objektkredit 

 
1. Situation 
 

 Die Stiftung Hospiz St. Peter in Gurmels plant einen grösseren Umbau und die Sanierung des Alters-
heims. Infolgedessen kann der beim Hospiz zurzeit genutzte Raum für Aufbahrungen in Zukunft nicht 
mehr genutzt werden. 

 Die Pfarrei Gurmels als Bauherrin und Grundeigentümerin hat ein Projekt für den Neubau einer Aufbah-
rungshalle bei der Parzelle der Pfarrkirche in Auftrag gegeben. Die Planung sieht vor, dass die Pfarrei-
versammlung im Frühling 2021 über das Projekt mit einem Betrag von Fr. 350'000.00 abstimmen wird. 

 
2. Kosten 

 
Wie bei der letzten grösseren Investition (Gemeinschaftsgrab) im Jahr 2008 beteiligen sich die beiden 
Gemeinden Gurmels und Kleinbösingen mit 45% an Gesamtkosten, d.h. mit total Fr. 157'500.00. Die 
Aufteilung zwischen den beiden Gemeinden erfolgt aufgrund der zivilrechtlichen Bevölkerung.  
 
Für die Gemeinde Gurmels ergibt sich somit eine Beteiligung von Fr. 140'000.00 am geplanten Neubau 
der Aufbahrungshalle. 

 
 
 

Antrag des Gemeinderates 
Die Gemeindeversammlung genehmigt den Ersatz der Beleuchtung beim Fussballplatz (Trai-
ningsplatz) in Gurmels.   
 
Bewilligung eines Bruttokredits, inkl. MwSt.       Fr.  160'000.00  
Folgekosten:           
- 2% Zins pro Jahr von Fr. 160‘000.00 Fr.   3’200.00 
- 10% Abschreibung pro Jahr von Fr. 160‘000.00 Fr. 16’000.00 

Antrag des Gemeinderates 
Die Gemeindeversammlung genehmigt die Beteiligung der Gemeinde am Neubau der Aufbah-
rungshalle bei der Pfarrkirche in Gurmels.    
 
Bewilligung eines Bruttokredits, inkl. MwSt.       Fr.  140'000.00  

Folgekosten:           
- 2% Zins pro Jahr von Fr. 140‘000.00 Fr.   2’800.00 
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3. Fortsetzung 

 
Aufgrund der heute bekannten und prognostizierten Schülerzahlen ist eine Anschaffung von 250 Stk. 
sinnvoll. Mit dieser Anzahl stehen auch noch einige Pulte und Stühle als Reserve in den nächsten rund 
30 Jahren zur Verfügung. 
 
Die Arbeitsgruppe der OS hat dementsprechend bei der Firma Embru-Werke eine Richtofferte für die 
Anschaffung von 250 Schultische 5171 und Stühle 2100 einverlangt. 
 
Für die Lieferung wird eine Ausschreibung gemäss dem öffentlichen Beschaffungswesen erfolgen. 
 
3. Beschaffungskosten  

 
Die Beschaffung von 250 Pulte und Stühle erfordert eine Investition im Umfang von  
Fr. 250'000.00 (inkl. MwSt).  
 
Die Gemeinden Kleinbösingen und Ulmiz beteiligen sich gemäss der Gemeindeübereinkunft an den Be-
schaffungskosten. 

Antrag des Gemeinderates 
Die Gemeindeversammlung genehmigt die Beschaffung von 250 Pulte und Stühle für die OS Gur-
mels.   
 
Bewilligung eines Bruttokredits, inkl. MwSt.       Fr.  250'000.00  

4. Ersatz Beleuchtung Fussballplatz, Sportweg, Gurmels; Objektkredit 

 
1. Situation 
 
Im Jahr 2019 wurde die Flutlichtanlage beim Hauptspielfeld durch den Fussballclub (FC) Gurmels und 
die Gemeinde Gurmels ersetzt. 
 
Auch die Beleuchtungsanlage beim Trainingsplatz ist in die Jahre gekommen und muss dringend ersetzt 
werden. Einige Masten sind marode und müssen ersetzt werden. Diverse Lampen, Umformer und Zulei-
tungen sind defekt und können nicht mehr ersetzt werden. 
 
Diese Umstände wirken sich sehr stark auf die Trainingssituation des FC Gurmels aus. In den Über-
gangszeiten vom Herbst in den Winter resp. vom Winter in den Frühling ist abends auf dem Trainingsfeld 
der Betrieb nur eingeschränkt möglich, d.h. die meisten Mannschaften des FC Gurmels müssen bei jeder 
Witterung auf dem Hauptfeld trainieren, was wiederum dieses Terrain sehr stark in Mitleidenschaft zieht 
und hohe Kosten verursacht. 
 
2. Kosten  
 
Für den Ersatz der Beleuchtung wird mit folgenden Kosten gerechnet: 
 
Demontage alte Einrichtungen und Installation der neuen Beleuchtung Fr. 122'000.00 
Baumeisterarbeiten Fr. 38'000.00 
TOTAL Fr. 160'000.00 
 

Folgekosten:           
- 2% Zins pro Jahr von Fr. 250‘000.00 Fr.   5’000.00 
- 10% Abschreibung pro Jahr von Fr. 250‘000.00 Fr. 25’000.00 
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4.  Fortsetzung 
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6. Grob- und Feinerschliessung Kanalisation Forneyweg, Gurmels; 
Objektkredit 

 
1. Ausgangslage 
 
Mehrere Liegenschaften am Forneyweg sind über eine sehr alte, private Kanalisationsleitung entwäs-
sert, welche bis zum Mischkanal beim Cordastbach führt. Die angeschlossenen Liegenschaften sind 
mehrheitlich bebaut, bieten aber Potential für Erweiterungsbauten.  
 
Im Rahmen eines konkreten Baugesuchs für ein neues Wohnhaus wurde festgestellt, dass die Kapazität 
dieser bestehenden privaten Kanalisationsleitung für weitere Anschlüsse nicht ausreichend ist. Zudem 
befindet sich die Leitung in einem schlechten Zustand. Die Gemeinde hat den Erschliessungsperimeter 
erfasst und durch das Ingenieurbüro Novak & Curty AG aus Bösingen eine Erhebung der bestehenden 
Situation sowie einen Lösungsvorschlag für eine neue Kanalisation im Trennsystem ausarbeiten lassen. 
Die technische Lösung wurde anhand der Distanz zum Anschlusspunkt sowie der Verhältnismässigkei-
ten in Grob- und Feinerschliessung eingeteilt.  
 
Im Erschliessungsperimeter befinden sich folgende Parzellen: Nr. 609, 631, 632, 676 und 677 (alle in 
der Bauzone). Die anrechenbare Totalfläche dieser Parzellen beträgt 7'453 m2. 
Die Landwirtschaftsparzelle Nr. 618, durch welche die Leitungen führen, befindet sich nicht im Erschlies-
sungsperimeter und wird im Falle einer Aufhebung der Jauchegrube des Bauernbetriebes in südlicher 
Richtung an die ARA angeschlossen (Privaterschliessung).  
 
2. Projektbeschrieb 
 
Ab dem Anschlusspunkt auf dem bestehenden Mischwasserkanal beim Cordastbach (für das Schmutz-
wasser) sowie ab dem neuen Auslauf in den Cordastbach (für das Meteorwasser) werden die Kanalisati-
onsleitungen durch die Parzelle Nr. 618 bis an den Forneyweg hochgezogen. Parallel zum Forneyweg, 
auf der Ostseite, führt die Kanalisation weiter in Richtung Nordwesten. Drei Strassenquerungen ermögli-
chen das Positionieren der für die Privatleitungen notwendigen Anschlussschächte.  
 
Das Projekt wird in drei Kategorien eingeteilt. Die Gemeinde hat mit den Grundeigentümern eine Verein-
barung betreffend die technische Ausführung und die Finanzierung getroffen: 
-  Groberschliessung: Umfasst den Leitungsabschnitt Punkt 1 - Punkt 2 - Punkt 3 mit total ca. 270 m 

Kanalisationsleitungen (inklusive die Strassenquerungen) und sieben Kontrollschächten. Die Grober-
schliessung wird durch die Gemeinde finanziert und ist Gemeindeeigentum. 

-  Feinerschliessung: Umfasst die Leitungsabschnitte Punkt 3 - 4 - 5 - 6, Punkt 4 - 7 und Punkt 3 - 8 
mit total ca. 150 m Kanalisationsleitungen und 10 Kontrollschächten. Die Feinerschliessung wird 
durch die Gemeinde vorfinanziert und gemäss Bauabrechnung den Eigentümern anteilmässig ihrer 
anrechenbaren Parzellenflächen in Rechnung gestellt. Die drei Strassenquerungen werden im Be-
reich der Strassenbreite über die Groberschliessung finanziert, da diese mittels Pressvortrieb erstellt 
werden sollen, um ein Aufreissen der relativ neuen Strasse zu vermeiden. Nach Bauende geht die 
Feinerschliessung in das Gemeindeeigentum über.  

-  Privaterschliessung: Für den Anschluss der Gebäude oder der Bauparzellen notwendige Leitungen 
und Schächte bis zu den Anschlusspunkten 6, 7 und 8 der Feinerschliessung. Die Privaterschliessun-
gen werden durch die Grundeigentümer direkt finanziert und verbleiben in Privateigentum. 

 
3. Baukosten  
 
Die Aufteilung der Kosten für die Grob- und Feinerschliessung sieht gemäss dem Kostenvoranschlag 
des Ingenieurs wie folgt aus: 
 
Fr. 149'000.00 für die Groberschliessung inklusive die Strassenquerungen  
Fr.   78'000.00 für die Feinerschliessung 
 
Zudem fallen bis zu Fr. 100'000.00 an für die parzelleninternen Anschlüsse, welche durch die Grundei-
gentümer direkt zu finanzieren sind. 
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6. Fortsetzung 
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6. Fortsetzung 
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6. Fortsetzung 

 
Die Verteilung der Kosten der Feinerschliessung (Fr. 78'000.00) auf die Privateigentümer erfolgt auf-
grund der Parzellenflächen. Die Gemeinde wird die entsprechenden Beträge nach Abschluss der Bauar-
beiten den Grundeigentümern in Rechnung stellen. 
 
Die Gemeindeversammlung hat den Bruttokredit für die Grob- und Feinerschliessung von Fr. 227'000.00 
zu genehmigen. Die Nettoinvestition der Gemeinde beträgt Fr. 149'000.00. 

Antrag des Gemeinderates 

Die Gemeindeversammlung genehmigt die Erstellung der Grob- und Feinerschliessung für das 
Abwasser-Trennsystem am Forneyweg in Gurmels.  
 
Bewilligung eines Bruttokredits, inkl. MwSt.       Fr.  227'000.00  

Folgekosten:           
- 2% Zins pro Jahr von Fr. 227‘000.00 Fr. 4’540.00 
- 1.25% Abschreibung pro Jahr von Fr. 227‘000.00 Fr. 2’837.50 

7. Erschliessung Stäpfacker, Liebistorf; Objektkredit 

 
1. Ausgangslage 
 
Die Parzellen Nr. 2193 (Eigentümer Schmutz Johann) und 2194 (Eigentümer Gutknecht Peter) am Län-
genberg / Stäpfacker in Liebistorf befinden sich gemäss Zonennutzungsplan in der Bauzone WS 
(Wohnzone schwacher Dichte). Die Grundeigentümer dieser zwei Parzellen wollen das Bauland er-
schliessen, wodurch zehn Bauparzellen für Einzelwohnhäuser entstehen. Die Grundeigentümer haben 
mit der Ausarbeitung des Erschliessungsprojekts das Ingenieurbüro Novak & Curty AG aus Bösingen 
beauftragt. Nebst den zu projektierenden Infrastrukturen für diese private Erschliessung ist auch die Ge-
meinde mit Gemeindeinfrastrukturen involviert: 

-  Umlegung eines bestehenden Mischwasserkanals 
-  Erstellung eines Meteorwasserkanals 
-  Erstellung von Trinkwasserringleitungen und Brandschutz 
-  Strassenbeleuchtung und Signalisation 
-  Trottoirabschnitt entlang der Dorfstrasse 

Für die Projektierung dieser Gemeindeinfrastrukturen hat die Gemeinde ebenfalls das Mandat an das 
Büro Novak & Curty AG erteilt, da die Bauvorhaben direkt zusammenhängen. 
 
2. Projektbeschrieb 
 
2.1. Kurzbeschrieb der privaten Erschliessung: 
Ab der Gemeindestrasse "Dorfstrasse" wird eine Stichstrasse für die Zufahrt zu den Bauparzellen er-
stellt. Eine einzelne Bauparzelle wird über die bestehende Gemeindestrasse "Längenberg" erschlossen. 
Der Anschluss der Stichstrasse an die Dorfstrasse erfolgt im Bereich des heute bestehenden Flurweges. 
Am Ende der Stichstrasse ist ein Wendehammer geplant. Ebenfalls wird ab dem Ende der Stichstrasse 
ein Fussweg zur Dorfstrasse erstellt. Die Kanalisation im Quartier wird im Trennsystem gebaut. Die 
Wasserversorgungen für die einzelnen Bauparzellen erfolgen ab der neu zu erstellenden Hauptleitung. 
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7. Fortsetzung 
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6. Fortsetzung 
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7. Fortsetzung 
 
 



 

12 

7. Fortsetzung 
 

2.2. Kurzbeschrieb der projektierten Gemeindeinfrastrukturen: 
- Trottoir: Ab dem projektierten neuen Fussweg aus dem Quartier Stäpfacker, welcher bis an die 

Dorfstrasse mündet, soll entlang der Dorfstrasse in Richtung Dorf Liebistorf ein Trottoir erstellt wer-
den. Dieses Trottoir ist mit einer Breite von 1.65 m geplant und die Gesamtlänge beträgt ca. 120 m. 
Das Trottoir führt bis zur Einmündung der Gemeindestrasse "Längenberg", quert diese Einmündung 
und schliesst an das bereits bestehende Trottoir in Richtung Dorf und Bushaltestelle an. Das neue 
Trottoir kann praktisch über die gesamte Länge auf der Strassenparzelle erstellt werden. Einzig im 
Bereich der Parzelle Nr. 2192 (Eigentümer Fasel Peter und Therese) besteht ein kleiner Landbedarf 
von ca. 17 m2. 

-  Abwasserkanalisation Mischwasser: Die heute bestehende Mischwasserleitung der Gemeinde tan-
giert die Baufelder von zwei Parzellen und muss in diesem Bereich umgelegt werden. Mit der Umle-
gung werden anstelle eines neuen Mischwasserkanals die Kanäle für das Trennsystem eingelegt. Der 
Mischwasserkanal muss auf einer Länge von ca. 65 m aufgehoben und als Ersatz das Trennsystem 
auf einer Länge von ca. 70 m gebaut werden. 

-  Abwasserkanal Meteorwasser: Entlang der Dorfstrasse besteht heute eine Mischwasserleitung, an 
welcher das Trennsystem des Quartiers Stäpfacker angeschlossen wird. Da entlang der Dorfstrasse 
ein Trottoir erstellt wird und auch Grabarbeiten für die Trinkwasser-Ringleitung erfolgen, soll gleichzei-
tig in diesem Bereich über eine Länge von ca. 125 m ein Meteorwasserkanal eingelegt werden. Die 
bestehende Mischwasserleitung wird zur Schmutzwasserleitung. Damit wird bis zur Einfahrt Längen-
berg das Trennsystem sichergestellt.  

-  Wasserversorgung / Brandschutz: Nördlich, südlich und westlich des Perimeters Stäpfacker beste-
hen im Hauptnetz der Wasserversorgung drei Stichleitungen. Im Rahmen der Bauarbeiten für die 
Quartierschliessung sowie des Trottoirs sollen diese Leitungen zu netzkonformen Ringleitungen zu-
sammengeschlossen werden. Dazu werden ca. 290 m Gussleitungen verlegt und für den Brandschutz 
sind zwei Hydranten projektiert. 

- Beleuchtung und Signalisation: Für die Quartierstrasse und die Ausfahrt auf die Dorfstrasse sind 
vier Kandelaber projektiert. Die Vortrittsregelung ab Stäpfacker auf die Dorfstrasse erfolgt mittels "Kein 
Vortritt". 

 
3. Baukosten  
 
Sämtliche Kosten der quartierinternen Erschliessung (Strasse, Wasser, Abwasser, Fussweg) sind durch 
die privaten Landeigentümer zu tragen. Die Kosten für die Umlegung des Mischwasserkanals, dessen 
Ersatz mittels Trennsystem erfolgt, werden zu 2/3 durch die privaten Erschliesser und zu 1/3 durch die 
Gemeinde übernommen. 
 
Für die Anpassungen und Ergänzungen der Gemeindeinfrastruktur entsteht für die Gemeinde ein Kos-
tenaufwand von total brutto Fr.  424'000.00 inkl. MwSt, welcher sich wie folgt aufteilt: 
 
Fr.  108'000.00 Trottoir 
Fr.    33'000.00 Umlegung Mischwasserkanal 
Fr.  127'000.00 Neue Meteorwasserleitung 
Fr.  136'000.00 Wasserversorgung Ringleitungen und Brandschutz 
Fr.    20'000.00 Beleuchtung und Signalisation 

Antrag des Gemeinderates 

Die Gemeindeversammlung genehmigt die Anpassungen und Ergänzungen an der Gemeindeinf-
rastruktur im Zusammenhang mit der privaten Erschliessung Stäpfacker in Liebistorf.  
 
Bewilligung eines Bruttokredits, inkl. MwSt.       Fr.  424'000.00  

Folgekosten:           
- 2% Zins pro Jahr von Fr. 424‘000.00 Fr. 8’480.00 
- 2.5%   Abschreibung pro Jahr (Strassen) von Fr. 128‘000.00 Fr. 3’200.00 
- 1.25% Abschreibung pro Jahr (Abwasser) von Fr. 160‘000.00 Fr. 2’000.00 
- 2.5%   Abschreibung pro Jahr (Wasser) von Fr. 136‘000.00 Fr. 3’400.00 
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8. Erschliessung Bulliardhöhe-West, Gurmels; Objektkredit 
 
1. Ausgangslage 
 
Die Gemeinde Gurmels ist Eigentümerin der Parzelle Nr. 1490 an der Bulliardhöhe, welche sich in der 
genehmigten Bauzone (Wohnzone schwacher Dichte) befindet und einen Flächeninhalt von total 20'570 
m2 aufweist. Die Gemeindeversammlung vom 25.05.2018 hatte einen Planungskredit für die Projektie-
rung der Erschliessung dieses Baulandes genehmigt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aufgrund verschiedener Anregungen aus der Bevölkerung der angrenzenden Quartiere betreffend die 
Zufahrt des Bauverkehrs der Erschliessung und Wohnbauten hat der Gemeinderat dem spezialisierten 
Verkehrsplanungsbüro Basler & Hofmann West AG den Auftrag erteilt, mögliche Erschliessungs-
Varianten für den Bauverkehr zu analysieren. Die anschliessend durch den Gemeinderat erfolgte Analy-
sebewertung hat ergeben, dass sich für den Bauverkehr keine vertretbare andere Variante als die ur-
sprünglich geplante Zufahrt über die bestehende Bulliardhöhe eignet.   
 
2. Projektbeschrieb 
 
Der Gemeinderat hat für die Ausarbeitung des Erschliessungsprojekts das Ingenieurbüro Curty & Marty 
AG aus Düdingen beauftragt, welches inzwischen das Projekt im Detail ausgearbeitet und den Kosten-
voranschlag erstellt hat. 
 
Kurzer Projektbeschrieb: 
- Parzellierung: Es entstehen total 24 Bauparzellen mit einem jeweiligen Flächeninhalt von 600 – 800 

m2. Drei Parzellen weisen einen grösseren Flächeninhalt von 1000 – 1250 m2 auf und eignen sich für 
Gebäude mit mehreren Wohneinheiten. Die Netto-Gesamtflächen der Bauparzellen betragen zusam-
men ca. 18'000 m2. Der Rest der gesamten Parzellenfläche wird für Strasse, Wendeplätze und Fuss-
wegverbindungen benötigt. 

- Erschliessungsstrasse: Ab dem Ende der bestehenden Strasse Bulliardhöhe wird die Strasse für die 
zu erschliessende Baulandfläche weitergeführt. Die Strassenbreite, der Ausbaustandard und die 
Strassenbeleuchtung entsprechen grundsätzlich der heute bestehenden Quartierstrasse Bulliardhöhe. 
Die neue Strasse weist eine Länge von ca. 340 m auf. Es sind zwei Wendeplätze sowie eine lokale 
Strassenverbreiterung mit mittiger Bepflanzung als Verkehrsberuhigung geplant.  
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7. Fortsetzung 
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auf einer Länge von ca. 70 m gebaut werden. 

-  Abwasserkanal Meteorwasser: Entlang der Dorfstrasse besteht heute eine Mischwasserleitung, an 
welcher das Trennsystem des Quartiers Stäpfacker angeschlossen wird. Da entlang der Dorfstrasse 
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Die Gemeindeversammlung genehmigt die Anpassungen und Ergänzungen an der Gemeindeinf-
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8. Fortsetzung 
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8. Fortsetzung 
  
 Das vorliegend beantragte Erschliessungsprojekt mit der Zufahrt für die Bulliardhöhe West war bereits 

in der Botschaft zur Gemeindeversammlung vom 15.12.2011 als weiterführende zweite Etappe zur 
damals genehmigten und heute weitgehend bebaute ersten Etappe vorgesehen.  

- Langsamverkehr: Für die Fussgänger und Zweiradfahrer wird mit einem öffentlichen Fussweg die 
direkte Verbindung vom südlichen Teil des neuen Quartiers bis zur Bodenzelgstrasse sichergestellt. 
Der Fussweg erstreckt sich über eine Länge von ca. 115 m, wovon untere Teil bereits besteht. 

- Kanalisation: Die Entwässerung der geplanten Bauparzellen erfolgt im Trennsystem und wird an das  
bestehende Kanalisationssystem angeschlossen. Für jede einzelne Parzelle werden die Anschlusslei-
tungen an die Kontrollschächte erstellt. Das Oberflächenwasser wird in das zentrale Retentionsbecken 
an der Bodenzelgstrasse geleitet, welches auch für die gesamte Fläche der zu erschliessenden Par-
zelle dimensioniert wurde. Dadurch sind für die Strasse und die einzelnen Bauparzellen keine lokalen 
Versickerungen oder Retentionsanlagen nötig. 

- Wasserversorgung: Für die Wasserversorgung und den Brandschutz mit drei Hydranten wird die be-
reits bestehende Hauptleitung weitergeführt und als Ringleitung zusammengeschlossen. Für die ein-
zelnen Bauparzellen wird der Hausanschlussschieber montiert und die Leitung in die Parzelle hinein-
gezogen. 

- Verbindungsleitung Wasserversorgung: Ab der neuen Wasserversorgungs-Ringleitung im Quartier 
Bulliardhöhe West wird eine Haupt-Verbindungsleitung zur bestehenden und vor ca. drei Jahren ge-
bauten Hauptleitung bei der Monterschustrasse eingelegt. Diese Verbindungsleitung ist Bestandteil 
des inzwischen weitgehend realisierten Projekts des Trinkwasserverbundes TWB und der Gemeinde, 
war aber ursprünglich vom Standort her etwas weiter südlich geplant. Da sich mit der nun projektierten 
Erschliessung Bulliardhöhe West für diese Verbindungsleitung eine für das Versorgungsnetz bessere 
Lösungsmöglichkeit ergibt, wird diese Verbindungsleitung nun zwischen der Bulliardhöhe und der 
Monterschustrasse erstellt. Diese Verbindungsleitung wird in das Baugesuch der Erschliessung Bulli-
ardhöhe West integriert, bildet aber nicht Bestandteil des vorliegenden Objektkredites, sondern wird 
über noch laufende Projektkredite mit Beteiligungen Dritter abgerechnet. 

 
3. Baukosten 
 
Der Kostenvoranschlag des Ingenieurs für die Erschliessung Bulliardhöhe West beläuft sich auf total  
Fr. 1'950'000.00 inkl. MwSt.  
 
Dieser Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen (alle inkl. MwSt): 

 

Fr. 1'600'000.00 Erschliessungskosten Quartier 
Fr.    290'000.00 Wasserversorgung und Brandschutz 
Fr.      60'000.00 Strassenbeleuchtung 
Fr.               0.00 Verbindungsleitung der Wasserversorgung (über einen anderen Kredit  
   abzurechnen) 
 
Die Baukosten für die "Erschliessung Quartier" ergeben somit ca. Fr. 90.00 pro m2 Bauland. 

 

 

Antrag des Gemeinderates 

Die Gemeindeversammlung genehmigt die Erschliessung des Baulandes der Parzelle Nr. 1490 
an der Bulliardhöhe West in Gurmels.  
 
Bewilligung eines Bruttokredits, inkl. MwSt.       Fr.  1‘950'000.00  

Folgekosten:           
- 2% Zins pro Jahr von Fr. 1‘950‘000.00 Fr. 39’000.00 
- 2.5% Abschreibung pro Jahr von Fr. 1‘950‘000.00 Fr. 48’750.00 
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9. Sanierungen Gemeindestrassen in den Jahren 2021 und 2022;
Rahmenkredit

1. Situation

Die Gemeinde Gurmels hat in den Rechnungsjahren 2017 - 2019 durchschnittlich jährlich rund 
Fr. 260'000.00 für Strassensanierungen ausgegeben. Es ist geplant, mindestens diesen Betrag auch 
in den bevorstehenden Rechnungsjahren 2021 und 2022 für Sanierungen von Strassen (Einbau Deck- 
beläge, Teilsanierungen, Trottoirs, usw.) einzusetzen. 
Aufgrund der sich ändernden Gesetzgebung über den Finanzhaushalt per 1.1.2021 haben die Gemein-
den im kommunalen Finanzreglement (siehe Traktandum 12 der vorliegenden Botschaft) eine Aktivie-
rungsgrenze bei den Investitionen zu definieren. Bei der Definition dieser Limite ist die finanzielle Situ-
ation der Gemeinde zu berücksichtigen. 

Da der grösste Teil der Einzelprojekte die im Finanzreglement vorgesehene Grenze von Fr. 50'000.00 
überschreitet, hat der Gemeinderat entschieden für die Sanierung der Gemeindestrassen in den Jahren 
2021 und 2022 der Gemeindeversammlung einen Rahmenkredit zu beantragen. 

In den kommenden zwei Jahren sind u.a. folgende Sanierungen geplant: 
- Fineta, Cordast (Stichstrasse) 
- Deckbelag Lischera, Cordast 
- Deckbelag Bulliardweg, Gurmels 
- Hohle Kleinguschelmuth 
- Waldweg Kleingurmels 
- Deckbelag Öliweg, Gurmels 
- Parkplatz beim Kultur- und Jugendzentrum Weisses Kreuz, Gurmels 

2. Kosten

Damit die Sanierungen in etwa im gleichen Rahmen wie in den letzten Jahren ausgeführt werden kön-
nen, ist ein Betrag von Fr. 600'000.00 für zwei Jahre nötig. 

Antrag des Gemeinderates 

Die Gemeindeversammlung genehmigt den Rahmenkredit für die Sanierungen der Gemein-
destrassen in den Jahren 2021 und 2022.  

Bewilligung eines Bruttokredits, inkl. MwSt. Fr.  600'000.00 

Folgekosten: 
- 2% Zins pro Jahr von Fr. 600‘000.00 Fr. 12’000.00 
- 2.5% Abschreibung pro Jahr von Fr. 600‘000.00 Fr. 15’000.00 
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10. Sanierungen Waldwege in den Jahren 2021 - 2024;
Rahmenkredit

1. Situation

Die Gemeinde Gurmels ist Mitglied der Revierkörperschaft (RK) Galm und steht mit den anderen Mitglie-
dern (u.a. dem Kanton) für eine Defizitgarantie gerade. Entsprechend wichtig ist der wirtschaftliche Er-
folg. Um den Wald ökonomisch und möglichst schadenfrei nutzen zu können, ist die RK Galm auf eine
gute Erschliessung innerhalb des Forstes angewiesen. Mit diesem Projekt kann ca. die Hälfte des Weg-
netzes in unserem Waldgebiet saniert werden.

2. Projektbeschrieb

Die nachfolgend aufgeführten Waldwege sind sanierungsbedürftig und sollen in den Jahren 2021 bis
2024 saniert werden. Die Wegstrecken mit einer Länge von total ca. 6'500m können anschliessend, ins-
besondere für den forstlichen Nutzen, wieder besser genutzt werden. Selbstverständlich können sich 
auch die Waldbesucher wieder an den sanierten Wegen erfreuen.

3. Baukosten

Der Gemeinde entstehen mit den Sanierungen der Waldwege mit einer Länge von rund 6'500m Kosten
von total Fr. 125'000.00.
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besondere für den forstlichen Nutzen, wieder besser genutzt werden. Selbstverständlich können sich 
auch die Waldbesucher wieder an den sanierten Wegen erfreuen. 
 

 
3. Baukosten 
 
Der Gemeinde entstehen mit den Sanierungen der Waldwege mit einer Länge von rund 6'500m Kosten 
von total Fr. 125'000.00. 
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10. Fortsetzung 

 
Der Kanton subventioniert diese Arbeiten im Rahmen der "Periodischen Wiederinstandstellung" (PWI) 
von Waldwegen mit 60%, d.h. die Nettokosten betragen rund Fr. 50'000.00. 

Antrag des Gemeinderates 

Die Gemeindeversammlung genehmigt den Rahmenkredit für die Sanierungen der Waldwege in 
den Jahren 2021 - 2024.  
 
Bewilligung eines Bruttokredits, inkl. MwSt.       Fr.  125'000.00  

Folgekosten:           
- 2% Zins pro Jahr von Fr. 125‘000.00 Fr. 2’500.00 
- 5% Abschreibung pro Jahr von Fr. 125‘000.00 Fr. 6’250.00 

11. Budget 2021; Genehmigung 
 
Einleitung 
Ab dem 1. Januar 2021 tritt das neue kantonale Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden und die 
dazugehörende Verordnung in Kraft. Die Gemeinden haben bis ins Jahr 2022 Zeit, die neuen gesetzli-
chen Vorgaben des Kantons umzusetzen. Der Gemeinderat Gurmels hat beschlossen, bereits ab dem 
Jahr 2021 diese Vorgaben umzusetzen, d.h. das Budget 2021 wurde erstmals nach den neuen gesetzli-
chen Vorgaben erstellt. Im Budget 2021 ist insbesondere der angepasste Kontorahmen gemäss dem 
Harmonisierten Rechnungsmodell 2 (HRM2) ersichtlich Die wesentlichen Änderungen werden erstmals 
mit dem Rechnungsabschluss 2021 im Frühjahr 2022 ersichtlich sein. 
 
Übersicht 
In der allgemeinen Übersicht präsentiert sich das Budget 2021 wie folgt: 
 
 Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 
Ergebnis ER Gesamthaushalt Fr. - 274'300.00 Fr. - 96'650.00 Fr. 6'620.05 
 

Allgemeine Gemeindesteuern (netto) Fr. 10'303'700.00 Fr. 10'422'300.00 Fr. 10'237‘531.75 
 

Nettoinvestitionen Fr. 6‘932‘750.00 Fr. 6'225'000.00 Fr. 953.01 
 
Bei der Budgetierung der Steuereinnahmen stützte sich der Gemeinderat wie in den vergangenen Jahren 
einerseits auf die Prognosen und Mitteilungen der Kantonalen Steuerverwaltung andererseits auf eigene 
Hochrechnungen. Es wird gegenüber dem Jahr 2020 bei den natürlichen Personen mit weniger Steuer-
einnahmen gerechnet. 
Bei den ausserordentlichen Steuereinnahmen (Liegenschaftsgewinn-, Handänderungs-, Kapitalabfin-
dungs- sowie Erbschaftssteuern) wurden die Erfahrungswerte der vergangenen Jahre übernommen. 
 
Der Gemeinderat hat in allen Bereichen enorme Anstrengungen unternommen, um den Aufwand so klein 
wie möglich zu halten. Bei den Anschaffungen und im baulichen Unterhalt sind nur die notwendigsten Ar-
beiten budgetiert und sofern möglich, wurden Etappierungen vorgesehen. 
 
Die Gebühren im Bereich der Wasserversorgung, der Abwasserbeseitigung und der Abfallbewirtschaf-
tung bleiben für das Jahr 2021 unverändert. 
Auch die Feuerwehr-Pflichtersatzabgabe bleibt im Jahr 2021 beim im Feuerwehrreglement festgelegten 
Maximalbetrag von Fr. 120.00 pro Person bestehen. 
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11. Fortsetzung 

 
Die anlässlich der Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2020 beantragten Kredite sind anteils-
mässig in der Investitionsrechnung enthalten. Zudem wurden bei den laufenden Projekten die im Jahr 
2021 vorgesehenen Beträge so gut wie möglich geschätzt. 

Antrag des Gemeinderates 
Die Gemeindeversammlung genehmigt das Finanzreglement der Gemeinde Gurmels. 

12. Finanzreglement; Genehmigung 

 Antrag des Gemeinderates 
Die Gemeindeversammlung genehmigt das Budget 2021 wie folgt: 
- Erfolgsrechnung 2021 mit einem Aufwandüberschuss von 274'300.00 
- Investitionsrechnung 2021 mit Nettoinvestitionen von Fr. 6‘932‘750.00 

 
Am 1. Januar 2021 tritt das kantonale Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden und die dazuge-
hörende Verordnung in Kraft. 
 
In diesen neuen gesetzlichen Grundlagen ist u.a. auch festgelegt, dass die Gemeinden in einem kommu-
nalen Finanzreglement, die für die Gemeindefinanzen wichtigen Parameter festlegt. 
 
In den Artikeln 3 bis 5 des vorliegenden Finanzreglements werden die Schwellenwerte für die Aktivierung 
von Investitionen, Interne Verrechnungen und die Rechnungsabgrenzungen festgelegt. 
 
Ab Artikel 6 bis und mit Artikel 11 werden die Kompetenzen des Gemeinderates im Rahmen des Kredit-
rechts definiert. 
 
Das Reglement wurde mit der Finanzkommission besprochen und es liegt eine positive Stellungnahme 
seitens der Kommission vor. 
 
Das Reglement kann auf der Website der Gemeinde heruntergeladen oder bei der Gemeindeverwaltung 
bezogen werden. 

13. Reglement über das Gemeindebürgerrecht; Genehmigung 
 
Am 1. Januar 2018 sind auf eidgenössischer und kantonaler Ebene neue Gesetzesbestim-mungen in 
Kraft getreten. Es handelt sich um das neue Bundesgesetz über das Schweizer Bürgerrecht und dessen 
Ausführungsverordnung sowie das neue kantonale Gesetz über das Bürgerrecht (BRG) und sein Voll-
zugsreglement (BRR).  
 
Aufgrund der Änderungen dieser übergeordneten gesetzlichen Grundlagen müssen auch die Gemeinde-
reglemente überarbeitet werden. 
 
Im vorliegenden, angepassten Reglement sind insbesondere folgende Änderungen berücksichtigt: 
 
Artikel 6, Abs. 1 
Die Einbürgerungskommission kann zukünftig auf die Anhörung von Bewerberinnen und Bewerbern ver-
zichten, wenn aus dem Dossier hervorgeht, dass sie oder er vollkommen integriert ist. 
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13. Reglement über das Gemeindebürgerrecht; Genehmigung 
 
Artikel  6, Abs. 3 und Art. 8, Abs. 2 
In diesem Absatz wird neu klar definiert, dass die Stellungnahme und allenfalls das Anhö-rungsprotokoll 
Bestandteil des Dossiers sind und somit als Schlussfolgerung dem zuständigen kantonalen Amt zusam-
men mit dem Entscheid zugestellt werden. 
 
Artikel  11 
Die Höhe der Verwaltungsgebühren wurde grossmehrheitlich gemäss dem Musterreglement des Kan-
tons übernommen. 
 
Zudem gab es kleinere sprachliche und inhaltliche Anpassungen, welche im Zusammenhang mit den 
erwähnten übergeordneten gesetzlichen Grundlagen stehen. 
 
Das Reglement kann auf der Website der Gemeinde heruntergeladen oder bei der Gemeindeverwaltung 
bezogen werden. 

14. Reglement über die Beiträge für Kinderbetreuungsplätze für Familien 
in der Gemeinde Gurmels; Genehmigung 

Antrag des Gemeinderates 
Die Gemeindeversammlung genehmigt das Reglement über das Gemeindebürgerrecht der Ge-
meinde Gurmels.  

 
Im Verlauf des Jahres 2020 kam der Gemeinderat zur Erkenntnis, dass die kommunalen gesetzlichen 
Grundlagen im Bereich der familienergänzenden Betreuung grundlegend überarbeitet werden müssen. 
Dazu benötigt es u.a. ein allgemein verbindliches Reglement, welches durch die Gemeindeversammlung 
genehmigt werden muss.  
 
Mit dem vorliegenden Reglement werden, im Gegensatz zur bisherigen Regelung, im Wesentlichen fol-
gende zwei Änderungen in Kraft gesetzt: 
-  Es werden an sämtliche Betreuungseinrichtungen resp. Eltern Subventionsbeiträge ausgerichtet, so-

fern die Kinder in einer anerkannten Betreuungseinrichtung oder bei anerkannten Tageseltern ange-
meldet sind. Dies entspricht einer Öffnung zur heutigen Situation, wo ausschliesslich bei Betreuungen 
in der Kibe Kunterbunt in Gurmels und bei kibelac Beiträge ausgerichtet wurden (Art. 4). 

- Die Berechnung des massgebenden Einkommens zur Tarifbestimmung entspricht den gesetzlichen 
Bestimmungen resp. den in den letzten Jahren in diesem Zusammenhang gefällten Gerichtsentschei-
den (Art. 5). 

 
Die Details zur Tarifberechnung und die Tarifskala werden in den Ausführungsrichtlinien geregelt. Die 
Genehmigung dieser Ausführungsrichtlinien liegt in der Kompetenz des Gemeinderates. 
 
Das Reglement wurde den zuständigen kantonalen Ämtern zur juristischen Vorprüfung zugestellt. Die 
Rückmeldungen aus dieser Vorprüfung wurden im vorliegenden Reglement berücksichtigt. 
 
Das Reglement und die Ausführungsrichtlinien können auf der Website der Gemeinde heruntergeladen 
oder bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden. 

Antrag des Gemeinderates 
Die Gemeindeversammlung genehmigt das Reglement über die Beiträge für Kinderbetreuungs-
plätze für Familien in der Gemeinde Gurmels.  
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15. Schulreglement, Teilrevision; Genehmigung 
 
Das aktuelle Schulreglement der Gemeinde Gurmels wurde am 25. Mai 2018 durch die Gemeindever-
sammlung genehmigt. 
 
Im September 2019 wurde die kantonale "Verordnung über die verrechenbaren Höchstbeträge im Rah-
men der obligatorischen Schule" angepasst. Insbesondere können mit dieser Anpassung die Gemein-
den untereinander bei einem Schulkreiswechsel Fr. 3'000.00 pro Schüler/in und Schuljahr in Rechnung 
stellen, unter der Voraussetzung, dass dies im kommunalen Schulreglement auch vorgesehen ist. 
 
In der vorliegenden Teilrevision des Schulreglements, welches juristisch durch das Generalsekretariat 
der Direktion für Erziehung, Kultur und Sport EKSD einer Vorprüfung unterzogen wurde, werden folgen-
de 3 Absätze ergänzt resp. geändert: 
 
Artikel 2, Abs. 6 (Schülertransporte; neu, bis jetzt nicht geregelt) 
Je nach Situation kann der Gemeinderat auch entscheiden, die Kosten für die Benutzung des öffentli-
chen Verkehrs zu übernehmen. 
 
Artikel 6, Abs. 3 (Kostenbeteiligung bei OS; neu, bis jetzt nicht geregelt) 
An der OS kann zur Deckung der Kosten einer Studienreise ins Ausland oder eines Schullagers, das im 
Rahmen einer Projektwoche mit frei wählbaren Angeboten organisiert wird, den Eltern ein Betrag von 
höchstens 400 Franken pro Schüler/in und Schuljahr in Rechnung gestellt werden. 
 
Artikel 7, Abs. 2 (Besuch einer anderen Schule; Änderung, bis jetzt höchstens Fr. 1'000.00) 
Dieser Beitrag entspricht dem vom Schulkreis, der eine Schülerin oder einen Schüler aufnimmt, effektiv 
in Rechnung gestellten Betrag, jedoch höchstens Fr. 3‘000 pro Schüler/in und pro Schuljahr. 
 
Das Reglement mit den erwähnten Änderungen kann auf der Website der Gemeinde heruntergeladen 
oder bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden. 

Antrag des Gemeinderates 
Die Gemeindeversammlung genehmigt die Änderungen in den Artikeln 2, 6 und 7 des Schulregle-
ments der Gemeinde Gurmels. 

16. Verschiedenes 
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Gemeinde Gurmels HRM2 Budget 2021
Erfolgsrechnung / Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019
Konto Funktionale Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag

Total 16'591'400 16'317'100 16'832'550 16'735'900 16'281'199.77 16'287'819.82
274'300Netto Aufwand 96'650

Netto Ertrag 6'620.05

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'385'500 119'500 1'332'250 122'200 1'331'931.67 114'112.38
Netto Aufwand 1'266'000 1'210'050 1'217'819.29

0110 Legislative 48'800 44'300 42'204.47
Netto Aufwand 48'800 44'300 42'204.47

0120 Exekutive 127'000 127'000 123'219.25
Netto Aufwand 127'000 127'000 123'219.25

0210 Finanz- und Steuerverwaltung 260'600 15'100 31'000 25'257.20
Netto Aufwand 245'500 31'000 25'257.20

0220 Allgemeine Dienste, übrige 894'300 104'400 1'087'200 122'200 1'095'901.02 114'112.38
Netto Aufwand 789'900 965'000 981'788.64

0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. 54'800 42'750 45'349.73
Netto Aufwand 54'800 42'750 45'349.73

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 
SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

498'100 331'400 591'900 435'350 492'956.69 402'546.02

Netto Aufwand 166'700 156'550 90'410.67

1400 Allgemeines Rechtswesen 
(allgemein)

123'200 1'200 131'800 15'200 108'055.25 22'407.46

Netto Aufwand 122'000 116'600 85'647.79

1500 Feuerwehr (allgemein) 323'500 269'200 307'450 267'150 282'882.52 277'560.69
Netto Aufwand 54'300 40'300 5'321.83

1610 Militärische Verteidigung 2'000 2'000 2'189.35
Netto Aufwand 2'000 2'000 2'189.35

1620 Zivilschutz (allgemein) 49'400 61'000 141'650 153'000 99'829.57 102'577.87
Netto Ertrag 11'600 11'350 2'748.30

1626 Regionale Zivilschutzorganisation 9'000
Netto Aufwand 9'000

2 BILDUNG 6'822'150 1'193'100 6'773'150 1'131'050 6'355'734.77 1'026'619.38
Netto Aufwand 5'629'050 5'642'100 5'329'115.39

2110 Kindergarten 402'950 14'050 368'050 354'006.90
Netto Aufwand 388'900 368'050 354'006.90

2120 Primarschule 1'711'850 163'650 1'793'700 284'050 1'642'609.10 226'930.10
Netto Aufwand 1'548'200 1'509'650 1'415'679.00

2130 Orientierungsschule 1'559'250 386'500 1'540'800 378'600 1'452'351.25 325'451.19
Netto Aufwand 1'172'750 1'162'200 1'126'900.06

2140 Musikschulen, Konservatorium 90'350 88'500 77'813.80
Netto Aufwand 90'350 88'500 77'813.80

2170 Schulanlage Primarschule 
Cordast

249'450 63'450 251'100 65'050 239'224.26 126'198.74

Netto Aufwand 186'000 186'050 113'025.52

2171 Schulanlage Primarschule 
Gurmels

455'000 123'000 416'100 118'900 324'400.82 85'247.90

Netto Aufwand 332'000 297'200 239'152.92

2172 Schulanlage Primarschule 
Liebistorf

239'000 62'950 218'950 58'300 216'733.73 56'754.00

Netto Aufwand 176'050 160'650 159'979.73
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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019
Konto Funktionale Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag

2173 Schulanlage OS Gurmels (inkl. 
ehemaliges Lehrerhaus)

305'500 68'650 310'300 65'400 286'623.36 54'139.69

Netto Aufwand 236'850 244'900 232'483.67

2174 Sporthalle OS Region Gurmels 220'700 53'500 217'350 51'250 197'208.55 37'154.66
Netto Aufwand 167'200 166'100 160'053.89

2180 Ausserschulische 
Betreuungseinrichtungen

75'000 50'000 73'435.30

Netto Aufwand 75'000 50'000 73'435.30

2190 Schuldirektion und 
Schulverwaltung

267'900 60'200 280'000 283'185.80

Netto Aufwand 207'700 280'000 283'185.80

2192 Schulbibliothek 14'100 3'150 13'700 10'739.45
Netto Aufwand 10'950 13'700 10'739.45

2195 Schülertransporte 373'800 84'050 359'000 319'748.60
Netto Aufwand 289'750 359'000 319'748.60

2200 Sonderschulen 815'300 109'950 823'600 109'500 840'424.05 114'743.10
Netto Aufwand 705'350 714'100 725'680.95

2300 Berufliche Grundbildung 42'000 42'000 37'229.80
Netto Aufwand 42'000 42'000 37'229.80

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 158'700 4'500 156'650 4'500 121'906.33 8'914.00
Netto Aufwand 154'200 152'150 112'992.33

3210 Öffentliche Bibliothek 600 500 620.00
Netto Aufwand 600 500 620.00

3229 Bühnenkunst, übrige 16'500 21'100 28'794.23
Netto Aufwand 16'500 21'100 28'794.23

3290 Kultur, n.a.g. 26'400 4'500 27'900 4'500 23'212.10 8'914.00
Netto Aufwand 21'900 23'400 14'298.10

3291 Kulturkommission 3'600 3'000 3'600.00
Netto Aufwand 3'600 3'000 3'600.00

3410 Sport 93'200 85'550 62'597.80
Netto Aufwand 93'200 85'550 62'597.80

3420 Freizeit 18'400 18'600 3'082.20
Netto Aufwand 18'400 18'600 3'082.20

4 GESUNDHEIT 1'289'400 2'950 1'267'800 1'000 1'316'709.20 13.90
Netto Aufwand 1'286'450 1'266'800 1'316'695.30

4120 Kranken-, Alters- und 
Pflegeheime

729'350 702'100 699'972.45

Netto Aufwand 729'350 702'100 699'972.45

4210 Ambulante Krankenpflege 477'650 490'100 540'896.55
Netto Aufwand 477'650 490'100 540'896.55

4220 Rettungsdienste 52'800 48'000 47'779.25
Netto Aufwand 52'800 48'000 47'779.25

4330 Schulgesundheitsdienst 28'100 2'950 27'100 1'000 26'576.75 13.90
Netto Aufwand 25'150 26'100 26'562.85

4340 Lebensmittelkontrolle 1'500 500 1'484.20
Netto Aufwand 1'500 500 1'484.20

5 SOZIALE SICHERHEIT 2'033'800 96'150 1'964'050 92'600 1'960'983.82 82'816.56
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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019
Konto Funktionale Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag

Netto Aufwand 1'937'650 1'871'450 1'878'167.26

5230 Invalidenheime 1'155'750 1'124'400 1'122'180.30
Netto Aufwand 1'155'750 1'124'400 1'122'180.30

5410 Familienzulagen 31'800 29'200 29'035.60
Netto Aufwand 31'800 29'200 29'035.60

5430 Alimentenbevorschussung und 
-inkasso

23'300 23'200 21'850.05

Netto Aufwand 23'300 23'200 21'850.05

5440 Jugendschutz (allgemein) 124'500 46'150 114'800 42'600 105'244.02 39'564.01
Netto Aufwand 78'350 72'200 65'680.01

5451 Familienergänzende 
Tagesbetreuungseinrichtungen

103'600 96'600 106'341.85

Netto Aufwand 103'600 96'600 106'341.85

5590 Arbeitslosigkeit, n.a.g. 74'850 74'000 73'984.00
Netto Aufwand 74'850 74'000 73'984.00

5600 Sozialer Wohnungsbau 23'600 23'600 15'887.65
Netto Aufwand 23'600 23'600 15'887.65

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 325'100 311'400 318'516.95
Netto Aufwand 325'100 311'400 318'516.95

5790 Fürsorge, n.a.g. 171'300 50'000 166'850 50'000 167'943.40 43'252.55
Netto Aufwand 121'300 116'850 124'690.85

6 VERKEHR UND 
NACHRICHTENÜBERMITTLUN
G

1'120'600 187'900 1'373'750 197'050 1'127'393.94 230'437.88

Netto Aufwand 932'700 1'176'700 896'956.06

6150 Gemeindestrassen 299'500 5'000 486'200 5'000 385'287.21 9'919.90
Netto Aufwand 294'500 481'200 375'367.31

6190 Strassen, n.a.g. 542'500 101'250 628'450 110'400 487'082.73 132'011.78
Netto Aufwand 441'250 518'050 355'070.95

6210 Bahninfrastruktur 33'700 32'200 28'538.00
Netto Aufwand 33'700 32'200 28'538.00

6220 Regional- und 
Agglomerationsverkehr

244'900 81'650 226'900 81'650 226'486.00 88'506.20

Netto Aufwand 163'250 145'250 137'979.80

7 UMWELTSCHUTZ UND 
RAUMORDNUNG

1'605'150 1'457'700 1'645'600 1'540'450 1'577'736.31 1'503'464.25

Netto Aufwand 147'450 105'150 74'272.06

7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 516'300 516'300 562'600 562'600 563'231.75 563'231.75

7201 Abwasserbeseitigung 
(Gemeindebetrieb)

443'600 443'600 474'950 474'950 443'054.25 443'054.25

7301 Abfallwirtschaft 
(Gemeindebetrieb)

452'300 452'300 447'400 447'400 425'286.70 425'286.70

7410 Gewässerverbauungen 47'750 53'550 79'287.05 29'360.00
Netto Aufwand 47'750 53'550 49'927.05

7690 Übrige Bekämpfung von 
Umweltverschmutzung

46'350 5'500 46'150 5'500 24'704.56 10'912.35

Netto Aufwand 40'850 40'650 13'792.21
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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019
Konto Funktionale Gliederung Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag

7710 Friedhof und Bestattung 
(allgemein)

18'500 13'600 14'765.65

Netto Aufwand 18'500 13'600 14'765.65

7900 Raumordnung (allgemein) 80'350 40'000 47'350 50'000 27'406.35 31'619.20
Netto Aufwand 40'350
Netto Ertrag 2'650 4'212.85

8 VOLKSWIRTSCHAFT 67'800 10'000 112'000 47'400 63'314.70 71'441.90
Netto Aufwand 57'800 64'600
Netto Ertrag 8'127.20

8120 Strukturverbesserungen 27'000 85'000 37'400 12'653.45 560.15
Netto Aufwand 27'000 47'600 12'093.30

8140 Produktionsverbesserungen 
Pflanzen

1'000 1'000 560.15

Netto Aufwand 1'000 1'000 560.15

8200 Forstwirtschaft 39'800 10'000 26'000 10'000 50'101.10 70'881.75
Netto Aufwand 29'800 16'000
Netto Ertrag 20'780.65

9 FINANZEN UND STEUERN 1'610'200 12'913'900 1'615'400 13'164'300 1'932'532.34 12'847'453.55
Netto Ertrag 11'303'700 11'548'900 10'914'921.21

9100 Allgemeine Gemeindesteuern 67'000 10'370'700 91'000 10'513'300 50'226.65 10'287'758.40
Netto Ertrag 10'303'700 10'422'300 10'237'531.75

9101 Sondersteuern 1'063'000 1'181'000 1'060'691.10
Netto Ertrag 1'063'000 1'181'000 1'060'691.10

9300 Interkommunaler Finanzausgleich 1'012'100 919'300 847'072.00
Netto Ertrag 1'012'100 919'300 847'072.00

9610 Zinsen 182'200 114'000 183'200 114'000 162'638.90 125'087.70
Netto Aufwand 68'200 69'200 37'551.20

9630 Cordaststrasse Gurmels (ehem. 
Rest. Weisses Kreuz)

50'400 7'000 55'500 7'000 39'055.10 7'300.00

Netto Aufwand 43'400 48'500 31'755.10

9631 Ehem. Schulhaus Guschelmuth 22'950 24'000 41'700 24'000 40'042.00 17'500.00
Netto Aufwand 17'700 22'542.00
Netto Ertrag 1'050

9632 Lehrerhaus Liebistorf 18'600 22'200 11'800 22'200 10'812.35 22'200.00
Netto Ertrag 3'600 10'400 11'387.65

9633 Ehem. Schulhaus Wallenbuch 17'350 22'200 27'200 22'200 22'487.35 12'550.00
Netto Aufwand 5'000 9'937.35
Netto Ertrag 4'850

9634 Ofenhaus Liebistorf 1'700 5'000 698.75
Netto Aufwand 1'700 5'000 698.75

9690 Finanzvermögen, n.a.g. 83'200 83'200 74'494.65
Netto Ertrag 83'200 83'200 74'494.65

9710 Rückverteilungen aus 
CO2-Abgabe

1'500 3'100 2'812.90

Netto Ertrag 1'500 3'100 2'812.90

9900 Nicht aufgeteilte Posten 1'250'000 194'000 1'200'000 275'000 1'606'571.24 389'986.80
Netto Aufwand 1'056'000 925'000 1'216'584.44
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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019
Konto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag

Total 16'591'400 16'317'100 16'832'550 16'735'900 16'281'199.77 16'287'819.82
274'300Netto Aufwand 96'650

Netto Ertrag 6'620.05

AUFWAND3 16'591'400 16'832'550 16'281'199.77
Netto Aufwand 16'591'400 16'832'550 16'281'199.77

Personalaufwand30 2'709'150 2'659'000 2'532'698.65
Behörden und Kommissionen300 169'222.00199'050196'150
Löhne des Verwaltungs- und 
Betriebspersonals

301 1'988'264.452'053'7002'079'900

Arbeitgeberbeiträge305 348'645.00379'450389'200
Arbeitgeberleistungen306 15'400
Übriger Personalaufwand309 26'567.2026'80028'500

Sach- und übriger 
Betriebsaufwand

31 3'628'350 4'060'300 3'314'782.79

Material- und Warenaufwand310 425'582.91469'700364'400
Nicht aktivierbare Anlagen311 173'305.68371'800322'650
Ver- und Entsorgung 
Liegenschaften VV

312 168'766.44170'700170'600

Dienstleistungen und Honorare313 1'284'505.941'468'5501'267'200
Baulicher und betrieblicher 
Unterhalt

314 569'059.10748'200711'800

Unterhalt Mobilien und 
immaterielle Anlagen

315 200'013.18205'950213'650

Mieten, Leasing, Pachten, 
Benützungskosten

316 143'326.89165'200162'400

Spesenentschädigungen317 133'576.04187'900183'900
Wertberichtigungen auf 
Forderungen

318 55'001.10100'00076'000

Verschiedener Betriebsaufwand319 161'645.51172'300155'750

Abschreibungen 
Verwaltungsvermögen

33 1'250'000 1'200'000 1'250'871.04

Sachanlagen VV330 1'250'871.041'200'0001'250'000

Finanzaufwand34 258'800 285'200 246'783.61
Zinsaufwand340 159'938.80180'700179'700
Liegenschaftenaufwand 
Finanzvermögen

343 86'844.81104'50079'100

Einlagen in Fonds und 
Spezialfinanzierungen

35 47'300 157'800 179'307.59

Einlagen in Fonds und 
Spezialfinanzierungen im 
Eigenkapital

351 179'307.59157'80047'300

Transferaufwand36 8'227'050 7'896'650 7'751'179.04
Entschädigungen an öffentliche 
Gemeinwesen

361 17'336.5515'60055'300

Beiträge an öffentliche 
Gemeinwesen und Dritte

363 7'733'842.497'881'0508'171'750

Ausserordentlicher Aufwand38 355'700.20
Ausserordentlicher 
Finanzaufwand

384 355'700.20

Interne Verrechnungen39 470'750 573'600 649'876.85
Dienstleistungen391 184'288.10217'700195'850
Pacht, Mieten, Benützungskosten392 14'400.0014'40014'400
Kalk. Zinsen und Finanzaufwand394 67'235.9066'50066'500
Planmässige und 
ausserplanmässige 
Abschreibungen

395 383'952.85275'000194'000
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Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019
Konto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag

ERTRAG4 16'317'100 16'735'900 16'287'819.82
Netto Ertrag 16'317'100 16'735'900 16'287'819.82

Fiskalertrag40 11'118'600 11'382'400 11'042'838.80
Direkte Steuern natürliche 
Personen

400 9'171'042.709'679'0009'453'000

Direkte Steuern juristische 
Personen

401 366'308.95299'400293'600

Übrige Direkte Steuern402 1'505'487.151'404'0001'372'000

Entgelte42 1'862'850 1'954'650 2'050'419.57
Ersatzabgaben420 178'652.20206'000206'000
Gebühren für Amtshandlungen421 57'454.0671'70042'200
Benützungsgebühren und 
Dienstleistungen

424 1'064'223.901'083'1001'099'600

Erlös aus Verkäufen425 466'378.15519'500441'000
Rückerstattungen426 210'434.0653'40052'900
Übrige Entgelte429 73'277.2020'95021'150

Finanzertrag44 168'100 168'100 159'749.90
Zinsertrag440 58'389.5050'50050'500
Liegenschaftenertrag FV443 101'360.40117'600117'600

Entnahmen aus Fonds und 
Spezialfinanzierungen

45 62'800 166'850 77'338.27

Entnahmen aus Fonds und 
Spezialfinanzierungen im 
Eigenkapital

451 77'338.27166'85062'800

Transferertrag46 2'634'000 2'490'800 2'299'400.08
Ertragsanteile von Dritten460 305'610.70311'900315'100
Interkommunaler Finanzausgleich462 847'072.00919'3001'012'100
Beiträge von öffentlichen 
Gemeinwesen und Dritten

463 1'146'717.381'259'6001'306'800

Interne Verrechnungen49 470'750 573'100 658'073.20
Dienstleistungen491 184'288.10217'700195'850
Pacht, Mieten, Benützungskosten492 14'400.0014'40014'400
Kalkulatorische Zinsen und 
Finanzaufwand

494 69'398.3066'00066'500

Planmässige und 
ausserplanmässige 
Abschreibungen

495 389'986.80275'000194'000
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 GEMEINDE GURMELS

Erfolgsrechnung 2021 nach HRM2 - Erläuterungen Abweichungen

Konto Budget 2021 Budget 2020 Differenz Begründung

Allgemeine Verwaltung

0210 Finanz- und Steuerverwaltung (neue Kontogliederung HRM2)
0210.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal 191'800.00 0.00 191'800.00 FV vorher unter "Allgemeine Dienste"

0220 Allgemeine Dienste
0220.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal 559'200.00 721'100.00 -161'900.00 Anpassung an den aktuellen Personalbestand
0220.3130.01 Dienstleistungen Dritter 58'100.00 51'100.00 7'000.00 Erhöhung Beitrag Freib. Gemeindeverband

0290 Verwaltungsliegenschaft
0290.3144.01 Unterhalt Gebäude 27'900.00 21'000.00 6'900.00 Modernisierung Brandmeldeanlage

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

1400 Allgemeines Rechtswesen
1400.3632.01 Beiträge an Gemeinden 122'200.00 130'800.00 -8'600.00 Betriebskosten Berufsbeistandschaft tiefer

als Vorjahr
1500 Feuerwehr
1500.3001.01 Vergütung an Behörden 50'000.00 55'000.00 -5'000.00 Sold Übungen/Einsätze tiefer als Vorjahr
1500.3111.01 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 29'500.00 20'000.00 9'500.00 Div. Material Brandschutzausrüstung
1500.3950.01 Int. Verr. Abschreibungen 103'000.00 89'000.00 14'000.00 Gemäss Abschreibungstabelle Investitionen

1620 Zivilschutz
1620.3144.01 Unterhalt Gebäude 15'000.00 107'000.00 -92'000.00 Ausserord. Unterhalt ZS-Anlagen im 2020
1620.4510.01 Entnahme aus SF EK -32'000.00 -123'000.00 -91'000.00 Entnahme aus Fonds ZS - Kosten Unterhalt

Bildung

2110 Kindergarten
2110.3160.01 Miete Liegenschaften 45'000.00 0.00 45'000.00 Betrag vorher unter Primarschule budgetiert
2110.3631.01 Beiträge an Kanton 340'400.00 331'800.00 8'600.00 Besoldung Lehrpersonen Kindergarten (Topfkosten)

2120 Primarschule
2120.3104.01 Lehrmittel 0.00 92'100.00 -92'100.00 Offizielle Lehrmittel durch Kanton übernommen
2120.3113.01 Hardware 34'100.00 8'350.00 25'750.00 Bildschirme, Multimedinstallation, MacBooks
2120.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen 16'000.00 8'100.00 7'900.00 Revision Geräte, MDM-Lösung, Supp. Inform.
2120.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Lager 72'750.00 106'400.00 -33'650.00 Skilager aufgrund Corona-Situation gestrichen
2120.3631.01 Beiträge an Kanton 1'369'050.00 1'346'500.00 22'550.00 Besoldung Primarlehrerschaft (Topfkosten)

2130 Orientierungsschule
2130.3102.01 Drucksachen, Publikationen 19'900.00 12'700.00 7'200.00 Neues Layout Schulinfo, Diverses
2130.3104.01 Lehrmittel 8'500.00 36'500.00 -28'000.00 Offizielle Lehrmittel durch Kanton übernommen
2130.3113.01 Hardware 21'950.00 0.00 21'950.00 MacBooks, iPads, Visualizer, Beamer
2130.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Lager 71'650.00 57'900.00 13'750.00 Klassenlager, SPEWO, Polysportlager
2130.3631.01 Beiträge an Kanton 1'350'500.00 1'299'500.00 51'000.00 Besoldung OS-Lehrer (Topfkosten)

2170 Schulanlage PS Cordast
2170.3132.01 Honorar externer Berater 27'000.00 10'000.00 17'000.00 Studie Erweiterung Schulärume PS Cordast
2170.3144.01 Unterhalt Gebäude 5'000.00 20'400.00 -15'400.00 Jährlicher allg. Unterhalt im 2021.

2171 Schulanlage PS Gurmels
2171.3111.01 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 89'550.00 66'400.00 23'150.00 Fahrzeug Hauswartsteam, Instandstellung

Spielplatz PS, Ersatz Zimmerschränke
2171.3151.01 Unterhalt Apparate, Fahrzeuge 25'800.00 13'500.00 12'300.00 Unterhaltsverträge, Reparatur Heizung

0
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 GEMEINDE GURMELS

Erfolgsrechnung 2021 nach HRM2 - Erläuterungen Abweichungen

Konto Budget 2021 Budget 2020 Differenz Begründung

2172 Schulanlage PS Liebistorf
2172.3111.01 Maschinen, Fahrzeuge 10'100.00 4'900.00 5'200.00 Garderobe KiGa, Parksysteme Trottinette
2172.3144.01 Unterhalt Gebäude 50'750.00 41'550.00 9'200.00 Absturzsicherung Geländer, Vordach

Service-Verträge, allg. jährl. Unterhalt
2173 Schulanlage OS 
2173.3111.01 Maschinen, Fahrzeuge 31'000.00 15'500.00 15'500.00 Rasenmähertraktor, Werkstatteinrichtungen,

Schränke LZ, Einrichtung Schulsekretariat
2173.3113.01 Hardware 15'200.00 0.00 15'200.00 Beamer, Steuerung Lichtanlage, Videokameras

2174 Sporthalle Tribüne
2174.3144.01 Unterhalt Gebäude 42'400.00 17'200.00 25'200.00 Malerarbeiten, Bühnenbeleuchtung, Ersatz

Garderobenhalter, div. Serviceverträge

2180
Ausserschulische
Betreuungseinrichtungen

2180.3636.01 Beiträge an private Organisationen 75'000.00 50'000.00 25'000.00 Subventionsbeiträge an Kindertagesstätte
Anpassung an das letzte Rechnungsjahr

2190 Schuldirektion/Schulverwaltung (neue Kontogliederung HRM2)
2190.3010.01 Löhne Personal 214'000.00 255'950.00 -41'950.00 Entlastungslektionen, Schulsekretariate, 

Schulsozialarbeiter, Schwimmlehrer, Schilf
2190.3064.01 Überbrückungsrente 15'400.00 0.00 15'400.00 Übernahme gem. Vereinbarung Kanton
2190.3199.01 Übriger Betriebsaufwand 8'500.00 1'700.00 6'800.00 Anlässe Elternrat und Auslagen Direktion

2195 Schülertransporte (neue Kontogliederung HRM2)
2195.3132.01 Honorar externe Beratung 25'000.00 0.00 25'000.00 Ausschreibung Schülertransporte

.
2200 Sonderschulen
2200.3631.01 Beiträge an Kanton 535'600.00 578'200.00 -42'600.00 Beitrag Sonderheime Schwererziehbare

Kultur, Sport und Freizeit

3410 Sport
3410.3140.01 Unterhalt an Grundstücken 66'400.00 58'750.00 7'650.00 Unterhalt Sportanlage FC, Unterhalt Vita-

Parcours, Sanierung Waldlehrpfad
Freizeit

3420.3119.01 Übrige Anlagen 7'300.00 17'000.00 -9'700.00 Ersatz Bänke, Diverses
3420.3199.01 Übriger Betriebsaufwand 10'100.00 0.00 10'100.00 Crossiety-Plattform 

Gesundheit

4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime
4120.3631.01 Beiträge an Kantone 729'350.00 702'100.00 27'250.00 Betreuungskosten Pflegeheime

4220 Rettungsdienste
4220.3636.01 Beiträge private Organisationen 52'800.00 48'000.00 4'800.00 Beitrag Ambulanz Fr. 12.- pro Einwohner

Soziale Sicherheit

5230 Invalidenheime
5230.3631.01 Beiträge an Kantone 1'155'750.00 1'124'400.00 31'350.00 Hilfe an Sonderheime für Behinderte 

5
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Erfolgsrechnung 2021 nach HRM2 - Erläuterungen Abweichungen

Konto Budget 2021 Budget 2020 Differenz Begründung

5440 Jugendschutz
5440.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal 80'000.00 67'000.00 13'000.00 Anpassung an den aktuellen Personalbestand

5451 Tagesbetreuungseinrichtungen
5451.3636.01 Beiträge private Organisationen 92'200.00 88'200.00 4'000.00 Subventionen kibelac, Kibe Kunterbunt

5720 Wirtschaftliche Hilfe
5720.3632.01 Beiträge an Gemeindezweckv. 325'100.00 311'400.00 13'700.00 Materielle Hilfe Sozialdienst See und 

Sozialamt Freiburg

Verkehr

6150 Gemeindestrassen
6150.3131.01 Planungen/Projekt. Dritter 83'000.00 344'200.00 -261'200.00 Diverse Strassen als Kredit in IR beantragt
6150.3141.01 Unterhalt Strassen 144'500.00 98'500.00 46'000.00 Strassenunterhalt, Winterdienst, Grün-

flächensanierungen, Erweiterung Beleuchtung
6150.3631.01 Beiträge Kanton 30'000.00 0.00 30'000.00 Ortsdurchfahrt Gurmels, Anteil Gemeinde

6190 Strassen, n.a.g. (Werkhof)
6190.3010.01 Löhne Betriebspersonal 353'000.00 344'300.00 8'700.00 Anpassung an aktuellen Personalbestand
6190.3111.01 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 9'000.00 107'450.00 -98'450.00 Ersatz Anhänger, Kleingeräte, Diverses

Vorjahr Unkrautvernichtungsgerät und Streuer
6220 Regionalverkehr
6220.3631.01 Beiträge an Kantone 160'900.00 142'900.00 18'000.00 Beitrag an Regionalverkehr 

Umweltschutz und Raumordnung

7101 Wasserwerk 
7101.3131.01 Planungen/Projektierungen 10'000.00 0.00 10'000.00 Diverse Studien
7101.3632.01 Beiträge an Gemeinden 282'650.00 178'400.00 104'250.00 Wasserkäufe TWB höher, Quellen abgestellt
7101.4240.02 Anschlussgebühren -178'200.00 -146'000.00 -32'200.00 Zählermiete neu unter diesem Konto budgetiert
7101.4250.01 Verkäufe -336'000.00 -414'500.00 78'500.00 Kein Wasserverkauf (von Quellen) an TWB

7201 Abwasserbeseitigung
7201.3143.01 Unterhalt Anlagen 124'000.00 100'000.00 24'000.00 Allg. Jährl. Unterhalt und Netzerweiterungen, 

Ersatz Pumpen Pumpwerk Kleinguschelmutz
7201.3632.01 Beiträge an Gemeinden 201'550.00 186'600.00 14'950.00 Betriebskosten ARA-Verband Obere Bibera

höher als im Vorjahr
7410 Gewässerverbauungen
7410.3132.01 Honorar externe Berater 8'000.00 0.00 8'000.00 Hochwasserschutz, Anpassung Gefahren-

karte Mösli Cordast
7410.3632.01 Beiträge an Gemeinden 39'750.00 53'550.00 -13'800.00 Zusätzlich zu Beiträge WBU war Sanierung

Böschung in Liebistorf im 2020 budgetiert
7900 Raumordnung
7900.3132.01 Honorar ext. Berater 52'000.00 19'000.00 33'000.00 Beitrag für Ortsplanung erhöht

Volkswirtschaft

8120 Landw. Strukturverbesserungen
8120.3141.01 Unterhalt Strassen 10'000.00 80'000.00 -70'000.00 Allg. Unterhalt Flurwege, Schlammsammler

Vorjahr Erneuerung Entwässerungskanale
8120.3636.01 Beiträge an priv. Organisationen 12'000.00 0.00 12'000.00 Beitrag Zusammenlegung Flurgen. und

Beitrag Landumlegung Kriechenwil
8120 Forstwirtschaft
8200.3632.01 Beiträge an Gemeinden 13'300.00 0.00 13'300.00 Beitrag an Forst Galm Murtensee (Fr. 3.- p/Ew)
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 GEMEINDE GURMELS

Erfolgsrechnung 2021 nach HRM2 - Erläuterungen Abweichungen

Konto Budget 2021 Budget 2020 Differenz Begründung

Finanzen und Steuern

9100 Allg. Gemeindesteuern
9100.4000.01 Einkommenssteuern nat. Pers. 8'650'000.00 8'800'000.00 -150'000.00 Mindereinnahmen aufgrund Mitteilung Kanton
9100.4001.01 Vermögenssteuern nat. Pers. 670'000.00 750'000.00 -80'000.00 Anpassung an die letzten Rechnungsjahre
9100.4022.01 Vermögensgewinnsteuren 289'000.00 213'000.00 76'000.00 Anpassung an die letzten Rechnungsjahre
9100.4024.01 Erbschafts- und Schenkungsst. 20'000.00 10'000.00 10'000.00 Anpassung an die letzten Rechnungsjahre

9101 Sondersteuern
9100.4001.01 Liegenschaftssteuern 550'000.00 570'000.00 -20'000.00 Anpassung an die letzten Rechnungsjahre
9100.4022.01 Vermögensgewinnsteuren 208'000.00 274'000.00 -66'000.00 Anpassung an die letzten Rechnungsjahre
9101.4023.01 Vermögensverkehrssteuern 305'000.00 337'000.00 -32'000.00 Anpassung an die letzten Rechnungsjahre

9300 Interkomm. Finanzausgleich
9300.4621.01 Bedarfsausgleich 173'500.00 161'300.00 12'200.00 Gemäss Mitteilung Amt für Gemeinden
9300.4622.01 Ressourcenausgleich 838'600.00 758'000.00 80'600.00 Gemäss Mitteilung Amt für Gemeinden

9630 Liegenschaft Cordaststrasse (ehem. Rest. W. Kreuz)
9630.3430.01 Baulicher Unterhalt 20'600.00 16'500.00 4'100.00 Bodenbeläge Kegelbahn, Sanierung Flachdach

9632 Lehrerhaus Liebistorf
9632.3430.01 Baulicher Unterhalt 13'800.00 5'000.00 8'800.00 Ersatz/Verkleidung Dachflächenfenster

9900 Nicht aufgeteilte Posten
9900.3300.01 Planmässige Abschreibungen 1'250'000.00 1'200'000.00 50'000.00 Gemäss Abschreibungstabelle
9900.4950.01 Interne Verr. Abschreibungen -194'000.00 -275'000.00 81'000.00 Gemäss Abschreibungstabelle
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Gemeinde Gurmels HRM2 Budget 2021
Investitionsrechnung / Funktionale Gliederung

Investitionsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019
Konto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen

Total 8'422'000 1'489'250 8'545'500 2'320'500 2'504'494.26 2'503'541.25
6'932'750Netto Aufwand 6'225'000 953.01

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 
SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

160'000 85'000 8'529.85 728'598.95

Netto Aufwand 75'000
Netto Ertrag 720'069.10

1500 Feuerwehr (allgemein) 160'000 85'000 8'529.85 728'598.95
Netto Aufwand 75'000
Netto Ertrag 720'069.10

2 BILDUNG 1'750'000 376'250 1'100'000 236'500 15'981.15
Netto Aufwand 1'373'750 863'500 15'981.15

2170 Schulanlage Primarschule 
Cordast

100'000 21'500

Netto Aufwand 78'500

2171 Schulanlage Primarschule 
Gurmels

1'500'000 322'500 1'000'000 215'000 6'138.90

Netto Aufwand 1'177'500 785'000 6'138.90

2172 Schulanlage Primarschule 
Liebistorf

9'842.25

Netto Aufwand 9'842.25

2173 Schulanlage OS Gurmels 250'000 53'750
Netto Aufwand 196'250

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 160'000 32'584.15
Netto Aufwand 160'000 32'584.15

3410 Sport 160'000 32'584.15
Netto Aufwand 160'000 32'584.15

4 GESUNDHEIT 329'000 329'400 458'248.65
Netto Aufwand 329'000 329'400 458'248.65

4120 Kranken-, Alters- und 
Pflegeheime

329'000 329'400 458'248.65

Netto Aufwand 329'000 329'400 458'248.65

5 SOZIALE SICHERHEIT 62'500 62'500.00
Netto Aufwand 62'500 62'500.00

5441 Kinder- und Jugendheime 62'500 62'500.00
Netto Aufwand 62'500 62'500.00

6 VERKEHR UND 
NACHRICHTENÜBERMITTLUN
G

1'488'000 1'210'000 877'486.05

Netto Aufwand 1'488'000 1'210'000 877'486.05

6150 Gemeindestrassen 1'488'000 1'210'000 847'014.95
Netto Aufwand 1'488'000 1'210'000 847'014.95

6190 Strassen, n.a.g. 30'471.10
Netto Aufwand 30'471.10

7 UMWELTSCHUTZ UND 
RAUMORDNUNG

4'121'000 744'000 5'663'600 1'410'000 1'305'806.66 424'172.30

Netto Aufwand 3'377'000 4'253'600 881'634.36

7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 719'000 200'000 938'000 200'000 1'000'497.50 94'980.05
Netto Aufwand 519'000 738'000 905'517.45
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Gemeinde Gurmels HRM2 Budget 2021
Investitionsrechnung / Funktionale Gliederung

Investitionsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019
Konto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen

7201 Abwasserbeseitigung 
(Gemeindebetrieb)

2'262'000 544'000 3'293'500 246'000 264'881.96 233'192.25

Netto Aufwand 1'718'000 3'047'500 31'689.71

7301 Abfallwirtschaft 
(Gemeindebetrieb)

4'977.70

Netto Aufwand 4'977.70

7410 Gewässerverbauungen 1'000'000 1'432'100 964'000 35'449.50 96'000.00
Netto Aufwand 1'000'000 468'100
Netto Ertrag 60'550.50

7710 Friedhof und Bestattung 
(allgemein)

140'000

Netto Aufwand 140'000

8 VOLKSWIRTSCHAFT 34'000 192'970.10
Netto Aufwand 34'000 192'970.10

8120 Strukturverbesserungen 192'970.10
Netto Aufwand 192'970.10

8200 Forstwirtschaft 34'000
Netto Aufwand 34'000

9 FINANZEN UND STEUERN 540'000 369'000 20'000 589'000 -449'612.35 1'350'770.00
Netto Aufwand 171'000
Netto Ertrag 569'000 1'800'382.35

9630 Liegenschaften des 
Finanzvermögens

225'000 49'341.25

Netto Aufwand 225'000 49'341.25

9690 Finanzvermögen, n.a.g. 315'000 369'000 20'000 589'000 -498'953.60 1'350'770.00
Netto Ertrag 54'000 569'000 1'849'723.60
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Gemeinde Gurmels HRM2 Budget 2021
Investitionsrechnung / Artengliederung, Sachgruppen

Investitionsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019
Konto Sachgruppengliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen

Total 8'422'000 1'489'250 8'545'500 2'320'500 5'008'035.51 5'008'035.51
6'932'750Netto Ausgaben 6'225'000

5 INVESTITIONSAUSGABEN 8'422'000 8'545'500 5'008'035.51

50 Sachanlagen 7'665'000 7'935'000 1'721'884.66
5000 Grundstücke 315'000 20'000 -498'953.60
5010 Strassen / Verkehrswege 1'522'000 1'210'000 1'039'985.05
5020 Wasserbau 1'000'000 1'430'000 23'494.50
5031 Tiefbauten Wasserwerk 531'000 750'000 797'888.20
5032 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 2'162'000 3'265'000 250'169.46
5040 Hochbauten 1'885'000 1'100'000 109'301.05
5060 Mobilien 250'000 160'000

54 Darlehen 62'500 62'500.00
5460 Darlehen an private 

Organisationen ohne 
Erwerbszweck

62'500 62'500.00

56 Eigene Investitionsbeiträge 757'000 548'000 720'109.60
5620 Investitionsbeiträge an 

Gemeinden und 
Gemeindezweckverbände

757'000 548'000 261'860.95

5650 Investitionsbeiträge an private 
Unternehmungen

458'248.65

59 Übertrag an Bilanz 2'503'541.25
5900 Passivierte Einnahmen 2'503'541.25

6 INVESTITIONSEINNAHMEN 1'489'250 2'320'500 5'008'035.51

63 Investitionsbeiträge für eigene 
Rechnung

1'120'250 1'731'500 1'152'771.25

6310 Investitionsbeiträge von Kantonen 
und Konkordaten

939'000 605'640.00

6320 Investitionsbeiträge von 
Gemeinden und 
Gemeindezweckverbänden

376'250 257'500 180'062.00

6350 Investitionsbeiträge von privaten 
Unternehmungen

96'000 185'000 192'564.55

6370 Investitionsbeiträge von privaten 
Haushalten

648'000 350'000 174'504.70

68 Ausserordentliche 
Investitionseinnahmen

369'000 589'000 1'350'770.00

6800 Ausserordentliche 
Investitionseinnahmen für 
Grundstücke

369'000 589'000 1'350'770.00

69 Übertrag an Bilanz 2'504'494.26
6900 Aktivierte Ausgaben 2'504'494.26
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